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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann u.a.
die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 BGG beruht und wenn die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2
Im angefochtenen Entscheid werden die Rechtsgrundlagen für die Zusprechung von
Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung zutreffend dargelegt. Dies gilt insbesondere
für die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Hilfsmittel der
Invalidenversicherung ( Art. 21 IVG ) und die Kompetenz zum Erlass einer Hilfsmittelliste
durch den Bundesrat und das Eidgenössische Departement des Innern ( Art. 21 Abs. 4 IVG
in Verbindung mit Art. 14 IVV und Art. 2 der Verordnung über die Abgabe von
Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [HVI]; vgl. BGE 131 V 9 E. 3.4.2 f. S. 14).
Ebenfalls richtig ist der Verweis auf das Gebot der Selbsteingliederung als Ausdruck des im
Sozialversicherungsrecht geltenden Grundsatzes der Schadenminderungspflicht ( BGE 113
V 22 E. 4a S. 28 mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung) sowie der Hinweis, dass die
Hilfsmittelversorgung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 IVG
(Geeignetheit, Erforderlichkeit, Eingliederungswirksamkeit; vgl. BGE 133 V 257 E. 3.2 S.
258 mit Hinweis) unterliegt. Die Invalidenversicherung ist, auch im Bereich der Hilfsmittel,
keine umfassende Versicherung, welche sämtliche durch die Invalidität verursachten
Kosten abdecken will; das Gesetz will die Eingliederung lediglich soweit sicherstellen, als
diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist und zudem der voraussichtliche
Erfolg der Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten
steht ( Art. 8 Abs. 1 IVG ; BGE 134 I 105 mit Hinweisen auf BGE 131 V 9 E. 3.6 S. 19;
130 V 163 E. 4.3.3 S. 173, 121 V 258 E. 2c; ZAK 1986 S. 336 E. 2d [I 480/84]). Auch im
Wohnbereich werden nicht alle behinderungsbedingten Mehrkosten entschädigt, sondern
nur bestimmte, abschliessend aufgezählte Massnahmen ( BGE 131 V 9 E. 3.4.2 S. 14, 121
V 258 E. 2b S. 260, 104 V 88 E. 3d), was grundsätzlich gesetz- und verfassungsmässig ist (
BGE 134 I 105 ).

E. 3



Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Übernahme der
invaliditätsbedingten Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Neubau des
Einfamilienhauses in S.________ im Betrag von Fr. 53'370.- durch die
Invalidenversicherung hat.

E. 3.1
Im angefochtenen Entscheid kam das kantonale Gericht zum Schluss, dem Versicherten
wäre mit Blick auf die ihm obliegende Schadenminderungspflicht der Verbleib in der
Eigentumswohnung in M.________ unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und
subjektiven Gegebenheiten zumutbar gewesen. Es lägen keine zwingenden Gründe für die
Aufgabe des bisherigen Wohnsitzes vor. Diesem Ergebnis stehe eine allfällige mittelbare
Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit nicht entgegen zumal Versicherte durch
Berufung auf ihre Grundrechte nicht direkt Leistungsansprüche gegenüber dem Staat
geltend zu machen vermögen, vorliegend eine erhöhte Inanspruchnahme von
Versicherungsleistungen im Streit stehe und der Verbleib in der Eigentumswohnung als
zumutbar zu bezeichnen sei. Die beantragte Kostenübernahme beziehe sich somit nicht auf
invaliditätsbedingte Mehrkosten im Sinne von Art. 21 IVG .

E. 3.2
Demgegenüber stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, der vorinstanzliche
Entscheid lasse sich unter Verletzung von Art. 21 IVG und der grundrechtlich geschützten
Normen Art. 24 Abs. 1 BV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 14 BV (Recht auf Ehe und
Familie) sowie in Missachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips einseitig von Interessen
an einer sparsamen und wirtschaftlichen Versicherungspraxis leiten.

E. 4
Im Gebiet der Invalidenversicherung gilt ganz allgemein der Grundsatz, dass der Invalide,
bevor er Leistungen verlangt, alles ihm Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen
seiner Invalidität bestmöglich zu mildern ( BGE 113 V 28 E. 4a mit Hinweisen). Dieses
Gebot der Selbsteingliederung ist Ausdruck des in der ganzen Sozialversicherung geltenden
Grundsatzes der Schadenminderungspflicht (vgl. BGE 120 V 373 E. 6b, 117 V 278 E. 2b,
400), wobei jedoch vom Versicherten nur Vorkehren verlangt werden können, die unter
Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalles
zumutbar sind ( BGE 113 V 28 E. 4a mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung; ZAK
1989 S. 214 E. 1c). Einem Leistungsansprecher sind Massnahmen zuzumuten, die ein
vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei
Entschädigung zu erwarten hätte.

Gemäss geltender Rechtsprechung darf sich die Verwaltung bei den Anforderungen, welche
unter dem Titel der Schadenminderung an eine versicherte Person gestellt werden, nicht
einseitig vom öffentlichen Interesse an einer sparsamen und wirtschaftlichen
Versicherungspraxis leiten lassen, sondern sie hat auch die grundrechtlich geschützten
Betätigungsmöglichkeiten des Leistungsansprechers in seiner Lebensgestaltung
angemessen zu berücksichtigen. Welchem Interesse der Vorrang zukommt, kann nicht
generell entschieden werden. Als Richtschnur gilt, dass die Anforderungen an die
Schadenminderungspflicht zulässigerweise dort strenger sind, wo eine erhöhte
Inanspruchnahme der Invalidenversicherung in Frage steht. Dies trifft beispielsweise zu,
wenn der Verzicht auf schadenmindernde Vorkehren Rentenleistungen auslösen oder zu
einer grundlegend neuen Eingliederung Anlass geben würde. Unter solchen



Voraussetzungen kann die Verlegung oder Beibehaltung des Wohnsitzes oder des
Arbeitsortes nach wie vor, auch bei Berücksichtigung grundrechtlicher Gesichtspunkte,
eine zumutbare Massnahme der Schadenminderung sein. Wo es hingegen um die
Zusprechung oder Anpassung einzelner Eingliederungsleistungen im Rahmen von
Verhältnissen geht, welche auf grundrechtlich geschützte Betätigungen des Versicherten
zurückzuführen sind, ist bei der Berufung auf die Schadenminderungspflicht Zurückhaltung
geboten. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen die Dispositionen des Versicherten nach den
Umständen als geradezu unvernünftig oder rechtsmissbräuchlich betrachtet werden müssen
( BGE 113 V 22 E. 4d S. 32 f.; Urteil vom 5. Juli 2007, I 495/06, E. 3.3 mit Hinweisen; vgl.
auch BGE 134 I 105 ). Auf Grund der Schadenminderungspflicht kann in der Regel nicht
zugemutet werden, einen anderen Wohnort zu suchen ( BGE 119 V 255 E. 2 S. 259).

E. 5.1
Im konkreten Fall geht es um die Kostenübernahme für bauliche Anpassungen an einem
neuen Einfamilienhaus und mithin um eine Eingliederungsmassnahme im beantragten
Betrag von Fr. 53'370.-. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz können diese Kosten
nicht als erhöhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung betrachtet werden, worauf
das BSV in seiner Stellungnahme zu Recht hinweist, handelt es sich doch nicht um
Dauerleistungen. Aufgrund der Feststellung der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass der
Beschwerdeführer die von ihm am 23. Dezember 2003 selbst erworbene 5 ½
Zimmer-Eigentumswohnung in M.________, an welche die IV-Stelle für
invaliditätsbedingte bauliche Anpassungen einen Beitrag von Fr. 6'226.- geleistet hatte, erst
knapp drei Jahre und neun Monate bewohnte, bevor er in das neu erstellte Einfamilienhaus
in S.________ gezogen ist. Diese Wohnung war den gesundheitlichen Einschränkungen des
Versicherten angepasst. Mit der Vorinstanz wäre aufgrund der Höhenunterschiede und
topografischen Verhältnisse ein Verbleib in M.________ für den Beschwerdeführer
durchaus zumutbar gewesen, zumal er diesen Wohnort ja selbst gewählt hat. Allerdings ist
die flache Seelage von S.________ für einen Rollstuhlfahrer mit weniger Anstrengungen
verbunden und damit aus Sicht des Versicherten für die Zukunft zweifellos vorteilhafter. Es
gilt überdies zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer mit 39 Jahren noch eine lange
Lebens- und Aktivitätsdauer vor sich hat. Zudem ist es nicht unüblich, wie er zu Recht
anführt, dass sich jemand mit seiner beruflichen Qualifikation und entsprechendem
Einkommen vorerst eine bessere Mietwohnung oder eine Eigentumswohnung leistet und
anschliessend ein Eigenheim erwirbt, um mit seiner Familie dort einzuziehen. Auch das
BSV hält diese Entwicklung in der Lebensgestaltung als durchaus normal und üblich. Unter
Berücksichtigung der gesamten Umstände kann das Vorgehen des Beschwerdeführers im
konkreten Fall nicht als geradezu unvernünftig oder gar rechtsmissbräuchlich (vgl. E.5
hievor) bezeichnet werden. Zwingende Gründe für die Aufgabe des bisherigen Wohnsitzes
sind entgegen der Vorinstanz nicht erforderlich.

E. 5.2
Damit steht fest, dass vom Beschwerdeführer mit Blick auf die geltende Rechtsprechung
angesichts der grundrechtlich geschützten Betätigungsmöglichkeiten im Rahmen der
Niederlassungsfreiheit nicht verlangt werden kann, aufgrund der Schadenminderungspflicht
in der bisherigen Eigentumswohnung zu verbleiben. Entgegen der Vorinstanz kann die
beantragte Eingliederungsmassnahme auf baulichen Anpassungen im neu erstellten
Einfamilienhaus nicht mit dieser Begründung generell verneint werden.



E. 6
Wie bereits dargelegt (E. 2), will das Gesetz die Eingliederung allerdings nur soweit
sicherstellen, als sie im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist und zudem der
voraussichtliche Erfolg der Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu
ihren Kosten steht. Im vorliegenden Fall erlauben die Akten keine abschliessende
Würdigung dazu, ob mit den geltend gemachten Anpassungen am neu erstellen
Einfamilienhaus des Beschwerdeführers den genannten Ansprüchen Genüge getan wird.
Die vom Schweizer Paraplegikerzentrum veranschlagten behinderungsbedingten
Mehrkosten beim Neubau des Einfamilienhauses im Betrag von Fr. 53'370.-
(Kostenschätzung vom 18. Juni 2007) werden vom SAHB Hilfsmittelzentrum nach Prüfung
der einzelnen Postionen als zu hoch erachtet. Zudem vertritt dieses die Auffassung, dass bei
einem Neubau durch geschickte Planungsarbeiten behinderungsbedingte Mehrkosten
weitgehend vermieden werden können (Bericht vom 30. November 2007), was zutrifft. Bei
dieser Ausgangslage ist die Sache zur näheren Abklärung der allenfalls zu übernehmenden
Mehrkosten an die Invalidenversicherung zurückzuweisen. Mit Blick auf die
Schadenminderungspflicht (vgl. E. 5 hievor) ist dabei dem Umstand gehörig Rechnung zu
tragen, dass bei einem Neubau behinderungsbedingte Mehrkosten möglichst zu vermeiden
sind.

E. 7
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Diese hat der Beschwerdeführerin überdies eine
Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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